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Planung:  
 
Gemeinde Kusterdingen 
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TEIL A: STÄDTEBAULICHE BEGRÜNDUNG 
 
1. Erfordernis der Planänderung 
 
Im Technischen Ausschuss sowie im Ortschaftsrat Wankheim im September, wurde ein 
Baugesuch über die Planung eines Offenstalls mit Sattelkammer für Pferde in einem 
Mischgebiet diskutiert. Grundsätzlich ist ein solches Vorhaben in einem Mischgebiet 
unzulässig. Das Gremium befand jedoch, dass sich dieser Standort am besten für ein solches 
Vorhaben eignet. Nach eingehender Prüfung der Verwaltung, teilt diese die Meinung des 
Gremiums.  
 
Durch die Ortsrandlage des Vorhabens und durch die umgebene Bebauung, fügt sich dieses 
Vorhaben an dieser Stelle gut ein. Um den Bau des Offenstalls mit Sattelkammer möglich zu 
machen und im südlichen Teil Wankheims langfristig eine landwirtschaftliche Nutzung möglich 
zu machen, soll dieses Gebiet von einem Mischgebiet hin zu einem Dorfgebiet entwickelt 
werden. 
 
 
2.1 Entwicklung aus dem 

Flächennutzungsplan/Landschaftsplan/Regionalplan 

 
2.1 Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 
 
Die zu ändernde Fläche soll wie die angrenzenden Grundstücke als Dorfgebiet nach § 5 
BauNVO festgesetzt werden. Der wirksame Flächennutzungsplan des 
Nachbarschaftsverbandes Reutlingen-Tübingen (FNP) vom 03.03.2005 stellt die Fläche als 
geplante gemischte Baufläche dar. Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung im 
übrigen Geltungsbereich bleiben unverändert. 
 
Der Bebauungsplan ist somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 
 
2.2 Regionalplan 
 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Kusterdingen ist im Regionalplan Neckar-Alb als Kleinzentrum ausgewiesen. Nach 2.3.4 Z (1) 
werden Kleinzentren als Standorte von Einrichtungen zur Deckung des häufig 
wiederkehrenden überörtlichen Bedarfs der zentralörtlichen Grundversorgung ausgewiesen. 
Es handelt sich grundsätzlich um Einrichtungen, die mehr als die tägliche örtliche Versorgung 
übernehmen, einen größeren Benutzerkreis voraussetzen und deshalb nicht in jeder 
Gemeinde vorgehalten werden können.  
 
Im Bebauungsplan Dorfbereich Wankheim Teilbereich 5 2. Änderung sind die nach BauNVO 
in Dorf- und Mischgebieten zulässigen Einzelhandelsbetrieb nicht ausgeschlossen. Somit 
könnte passieren, dass durch mehrere kleinflächiger Einzelhandelsbetriebe dies wie ein 
Einzelhandelsgroßprojekt zu beurteilen ist und somit eine Agglomeration entsteht. Im 
besagten Bebauungsplan besteht diese Gefahr aufgrund der Lage und Größe der 
Grundstücke nicht. Durch die Festsetzung der Grundfläche von 275 m² und einer festgesetzten 



 

Trauf- und Firsthöhe sowie Hauslänge und –tiefe, werden jeweiligen raumordnungsrechtlichen 
nicht verträglichen Betriebsgrößen ausgeschlossen. 
 
 
3. Verfahren 
 
3.1 Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
 
Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder 
andere Maßnahmen der Innenentwicklung kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt 
werden. Dies bedeutet, dass die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 
(keine frühzeitige Beteiligung nach § 3 und § 4 BauGB) und Abs. 3 Satz 1 BauGB (kein 
Umweltbericht, keine zusammenfassende Erklärung) angewendet werden können. 
 
Dabei sind insbesondere folgende Voraussetzungen einzuhalten: 
 festgesetzte Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO weniger als 20.000 m² bzw. 20.000 

bis weniger als 70.000 m²;  
 keine Begründung der Zulassung von Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

bedürfen 
 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten 

Schutzgüter (Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung, Europäische Vogelschutzgebiete 
 
Im beschleunigten Verfahren werden die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 
Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB (keine Umweltprüfung, kein Umweltbericht) angewendet.  
 
Die Bebauungsplanänderung dient der Nutzungsänderung für eine der Umgebung angepasste 
Bebauung in Ortsrandlage in jeweils ca. 300 m Entfernung zur Ortsmitte. Die im 
Bebauungsplan einschließlich der Bestandsflächen festgesetzte zulässige Grundfläche 
beträgt mehr als 20.000 m², aber weniger als 70.000 m². Der Geltungsbereich umfasst ca. 
5,39 ha. Davon sind 0,46 ha Verkehrsflächen. Die verbleibenden Bauflächen mit einer Größe 
von etwa 4,93 ha umfassen nach rechtskräftigem Bebauungsplan etwa 100 bebaubare 
Grundstücke. Der rechtskräftige Bebauungsplan setzt eine höchstzulässige Grundfläche von 
überwiegend 275 m² je Grundstück, in untergeordneten Bereichen von 210 m² und 200 m² 
Setzt man die Obergrenze der BauNVO für die Grundflächenzahl für Dorf- und Mischgebiete 
von 0,6 an, so ergibt dies eine überbaubare Fläche nach § 19 Abs.2 BauNVO von ca. 
29.580 m² (4,93 ha x 0,6). Damit wird die Grenze von 20.000 m² überschritten. 
 
Wird eine überbaubare Grundstücksfläche von 20.000 m² bis weniger als 70.000 m² 
festgesetzt, kann das beschleunigte Verfahren durchgeführt werden, wenn aufgrund einer 
überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des Baugesetzbuchs 
genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich 
keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der 
Abwägung zu berücksichtigen wären. An dieser so genannten "Vorprüfung des Einzelfalls" 
sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu beteiligen, deren 
Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können. 
 
 
 
 



 

3.2 Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
Nach Anlage 2 zum BauGB sind die in der folgenden Tabelle dargestellten Kriterien 
anzuwenden.  

Merkmale des Bebauungsplans,  
insbesondere in Bezug auf 

1 das Ausmaß, in dem der 
Bebauungsplan einen Rahmen im 
Sinne des § 14 b Abs. 3 des UVPG 
setzt 

Rahmen für Baugenehmigungen für Hochbauten, 
Erlaubnis für Bau von Straßen und 
Erschließungseinrichtungen 

2 das Ausmaß, in dem der 
Bebauungsplan andere Pläne und 
Programme beeinflusst 

nicht festzustellen 

3 die Bedeutung des Bebauungsplans 
für die Einbeziehung umwelt-
bezogener, einschließlich 
gesundheits-bezogener Erwägungen, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung 

Der Bebauungsplan bezieht umweltbezogene 
Erwägungen ein. Durch die geplante 
Nutzungsänderung entstehen keine unzumutbaren 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die dörfliche Struktur 
bleibt erhalten. 

4 die für den Bebauungsplan relevanten 
umweltbezogenen, einschließlich 
gesundheitsbezogener Probleme 

Erhaltung innerörtlicher Grün- und Freiflächen 
(Inanspruchnahme begrenzt durch die Festsetzung 
der höchstzulässige Grundfläche je Baugrundstück) 

5 die Bedeutung des Bebauungsplans 
für die Durchführung nationaler und 
europäischer Umweltvorschriften 

durch den Bebauungsplan selbst sind zunächst keine 
Auswirkungen zu erwarten. 

 
Merkmale der möglichen Auswirkun-
gen und der voraussichtlich betroffe-
nen Gebiete, insbesondere in Bezug 
auf 
1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, 

Häufigkeit und Umkehrbarkeit der 
Auswirkungen 

Auswirkungen bereits vorhanden, da überwiegend 
bebaut (Flächeninanspruchnahme begrenzt durch die 
Festsetzung der höchstzulässige Grundfläche je 
Baugrundstück) 

2 den kumulativen und grenzüber-
schreitenden Charakter der 
Auswirkungen 

keine 

3 die Risiken für die Umwelt, 
einschließlich der Gesundheit (zum 
Beispiel bei Unfällen) 

Havariefälle im Fahrzeugverkehr; vernachlässigbar 

4 den Umfang und die räumlichen 
Ausdehnungen der Auswirkungen 

begrenzt auf Plangebiet und unmittelbare Umgebung 
im Ortskern 

5 die Bedeutung und die Sensibilität des 
voraussichtlich betroffenen Gebiets auf 
Grund der besonderen natürlichen 
Merkmale, des kulturellen Erbes, der 
Intensität der Bodennutzung des 
Gebiets jeweils unter Berücksichtigung 
der Überschreitung von 

gering 
 
 



 

Umweltqualitätsnormen und 
Grenzwerten; 

6 folgende Gebiete:  
6.1 im Bundesanzeiger gemäß § 10 abs. 6 

Nr. 1 BauGB des Bundesnaturschutz-
gesetzes bekannt gemachte Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung 
oder Europäische Vogelschutzgebiete 

keine 

6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 
BNatSchG, soweit nicht bereits von 
Nummer 6.1 erfasst 

keine 

6.3 Nationalparke gemäß § 24 BNatSchG, 
soweit nicht bereits von Nummer 6.1 
erfasst 

keine 

6.4 Biosphärenreservate und 
Landschaftsschutzgebiete gemäß den 
§ 25 und 26 des BNatSchG 

keine 

6.5 gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 
30 BNatSchG 

keine 

6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 19 des 
Wasserhaushaltsgesetzes oder nach 
Landeswasserrecht festgesetzte 
Heilquellenschutzgebiete sowie 
Überschwemmungsgebiete gemäß § 
31 b des Wasserhaushaltsgesetzes 

keine 

6.7 Gebiete, in denen die in den 
Gemeinschaftsvorschriften 
festgelegten Umweltqualitätsnormen 
bereits überschritten sind 

keine 

6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, 
insbesondere Zentrale Orte und 
Siedlungsschwerpunkte in 
verdichteten Räumen im Sinne des § 2 
Abs. 2 Nr. 2 und 5 des 
Raumordnungsgesetzes 

keine 

6.9 in amtlichen Listen oder Karten 
verzeichnete Denkmäler, Denkmal-
ensembles, Bodendenkmäler oder 
Gebiete, die von der durch die Länder 
bestimmten Denkmalschutzbehörde 
als archäologisch bedeutende 
Landschaften eingestuft worden sind. 

Denkmale und Prüffälle im Bebauungsplan 
nachrichtlich übernommen bzw. kenntlich gemacht 

 
Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die überschlägige Prüfung der genannten Kriterien die 
Einschätzung zulässt, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen haben wird. 
  



 

4. Planänderungen 
 
Die bestehenden zeichnerischen Festsetzungen werden für die Fläche geändert. Im Einzelnen 
umfasst dies  

 die Änderung der Art der baulichen Nutzung (Nutzungsschablone) von einer 
Mischgebietsfläche (MI) § 6 BauNVO zu einem Dorfgebiet (MD) § 5 BauNVO 

 
Die textlichen Festsetzungen und die örtlichen Bauvorschriften bleiben unverändert. 
 
Durch die Bebauungsplanänderung im Jahr 2013 wurde der Bebauungsplan 
Käppele/Heerstraße überplant und somit außer Kraft gesetzt. Dies wird nicht geändert. Mit 
Inkrafttreten des vorliegenden Bebauungsplans, werden in dessen Geltungsbereich die 
bisher gültigen Festsetzungen und Vorschriften aufgehoben. 
 
  



 

TEIL B:  VERFAHREN 
 
1.  Aufstellungsbeschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kusterdingen hat am 26.10.2016 beschlossen, die 
Dorfbereichssatzung in Wankheim, Teilbereich 5 1. Änderung, zu ändern.  
 
 
2. Öffentliche Auslegung Bebauungsplan „Dorfbereich Wankheim Teilbereich 5, 2. 

Änderung“ 
 
Der Entwurf mit Begründung wurde in der Zeit vom 02.01.2017 bis einschließlich 03.02.2017 
im Rathaus Kusterdingen öffentlich ausgelegt. Dabei sind keine Anregungen eingegangen. 
 
3. Beteiligung der Behörden (inkl. Screening zur "Vorprüfung des Einzelfalls" 
 nach § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB) 
 
Die Behörden wurden per Post und E-Mail vom 09.01.2017 über die Planung informiert. Es 
wurden die Planungsunterlagen zum Bebauungsplan „Dorfbereich Wankheim Teilbereich 5, 2. 
Änderung“ zur Verfügung gestellt und um Stellungnahme bis zum 10.02.2017 gebeten. 

 
 
 
Aufgestellt:  
Kusterdingen, den 15.03.2017 
 
 
 
Kusterdingen, den 27.04.2017 
 
 
 
Dr. Soltau 
Bürgermeister 




























